
Entsch I ießu ngsantrag 

der Bundesräte Ofner, Schumann 
und weiterer Bundesräte 
betreffend Wahrung der Grundrechte 

eingebracht im Zuge der D ebatte über den Beschluss des Nationalrates vom 

03.April 2020 über das Bundesgesetz 3. COVID-19-Gesetz (402/A und 115 d.B. 

sowie 10291/BR d.B.), in der905. Sitzung des Bundesrates, am 4 .  April 2020 (TOP 

1) 

Im Kampf um die Eindämmung der aktuellen Coronavirus-Pandemie braucht es 
rasches Handeln um die Österreicherinnen und Österreicher zu schützen. 

Das Parlament hat in dieser schwierigen Situation gezeigt, dass sich die 
österreichischen Bürger auf die Gesetzgebung verlassen können. Über alle Fraktionen 
hinweg wurde ein nationaler Schulterschluss gefasst und das Verbindende vor das 
Trennende gestellt. 

Im Schnellverfahren haben die Abgeordneten gleich zwei umfangreiche 
Gesetzespakete beschlossen, um auf der einen Seite die Verbreitung des Coronavirus 
einzudämmen und auf der anderen Seite Wirtschaft und Arbeitnehmer zu unterstützen. 
Dabei wurden jedoch konstruktive Beiträge der Opposition zum Gesundheitsschutz 
und zur Abwicklung des Härtefallfonds, aber auch zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
von der Regierung ignoriert. 

Insbesondere wenn eine nationale Kooperation unter Verzicht auf individuelle Rechte 
eingefordert wird, braucht es eine laufende Debatte über die Sinnhaftigkeit, zeitliche 
Angemessenheit und Grundrechtskonformität entsprechender Maßnahmen. 
Keinesfalls darf das Ausrufen einer scheinbaren Alternativlosigkeit seitens der 
Regierung dazu führen, dass über solche nicht mehr gesprochen werden darf. 

Die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen greifen in sämtliche 
Lebensbereiche ein und berühren eine Vielzahl unserer verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Grundrechte. Dabei geht es nicht nur um die augenscheinlichen 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die zur Eindämmung des Virus wichtig sind, 
sondern gerade auch um Einschränkungen des Schutzes der Kommunikationsfreiheit 
bei der Suche nach "Fake-News" oder um Einschränkungen des Grundrechts auf 
Datenschutz. 

Kritisches Hinterfragen dieser Grundrechtseingriffe darf nicht als Bedrohung der 
Allgemeinheit abgestempelt werden, sondern muss zum Schutz des demokratischen 
und freien Denkens zulässig sein. 
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Jede freiheitsbeschränkende Maßnahme muss einer verfassungsrechtlichen 
Überprüfung standhalten. Um überbordende Eingriffe in die Grundrechte der 
Österreicherinnen und Österreicher zu verhindern und eine Rückkehr zur Normalität 
nach dem Ende der aktuellen Krise zu gewährleisten, stellen die unterfertigten 
Bundesräte folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert umgehend, längstens jedoch bis zum 15. April 
2020, einen Berichtsmechanismus der Mitglieder der Bundesregierung an den 
Nationalrat jeweils zu Monatsbeginn zur Wahrung der Grundrechte zu etablieren, 
welcher folgendes vorsieht: 

• Bericht über alle in Folge der COVID-19-Pandemie geplanten und umgesetzten 
Verordnungen, Erlässe sowie sonstiger damit im Zusammenhang stehender 
Verwaltungshandlungen, wobei Tätigkeiten der zur Bewältigung von COVID-19 
eingerichteten Stellen gesondert auszuweisen sind. 

• Bericht über Maßnahmen zur Bekämpfung sogenannter "Fake News". 
• Bericht über sämtliche Verwaltungsstrafen, die im Zusammenhang mit COVID-

19 verhängt werden, sind unter Angabe der Rechtsgrundlage und der 
verhängten Strafe im Einzelnen nachvollziehbar aufzuschlüsseln. 

• Bericht über die Verwendung von Daten, welche für Datamining oder Big Data­
Maßnahmen geeignet sind, unter Offenlegung der Datenquellen sowie deren 
Verarbeitung. " 
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